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1. Am 14. September 2025 finden in Nordrhein-Westfalen die Kommunal-

wahlen statt.  
   
 Die Wahlen der Vertretung des Kreises Coesfeld, des Landrates/der 

Landrätin für den Kreis Coesfeld, der Vertretung der Gemeinde Senden 
und des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin der Gemeinde Senden fin-
den gemeinsam statt und dauern von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 
2. Die Gemeinde Senden ist in 3 Kreiswahlbezirke und 17 kommunale Wahlbe-

zirke eingeteilt. Die genaue Einteilung ist im Amtsblatt der Gemeinde Senden 
Nr. 9/2025 vom 09.01.2025 veröffentlicht.  

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 

24.08.2025 zugestellt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum ange-
geben, in dem die/der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 
 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 

14.00 Uhr im Rathaus, Münsterstraße 30, 48308 Senden, zusammen. 
  
3. Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahlraum bereitgehalten. 

Sie unterscheiden sich durch Aufdruck und Farbe des Papiers wie folgt: 
 

a) für die Kreistagswahl:    grün 
b)  für die Landratswahl:    gelb 
c) für die Gemeinderatswahl:     orange 
d) für die Bürgermeisterwahl:    blau 

 
4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 

wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Sie hat ihren Perso-
nalausweis oder Reisepass, bei Unionsbürgern ggf. den gültigen Identitäts-
ausweis, zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll mitgebracht 
werden. 

 
 



5. Jede/r Wähler/in hat je eine Stimme für die Gemeinderatswahl, Bürgermeis-
terwahl, Landratswahl und die Kreistagswahl. 

 Er/Sie gibt seine/ihre Stimme in der Weise ab, dass er/sie durch ein auf den 
Stimmzettel gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem/welcher Bewerber/Bewerberin die Stimme gelten soll. Der 
Stimmzettel muss von dem/der Wähler/in in einer Wahlzelle des Wahlraumes 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass die Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist.  

 
6.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende 

Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffent-
lich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist. 

 
7. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem 

Wahlbezirk, für den der Wahlschein ausgestellt ist 
   a) durch Stimmabgabe im jeweiligen Wahllokal 
       oder 
   b) durch Briefwahl 
 teilnehmen. 
 
8.  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Wahlamt der Gemeinde Sen-

den je einen amtlichen Stimmzettel für die jeweilige Wahl, einen amtlichen 
blauen Stimmzettelumschlag, einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag sowie 
einen Wahlschein beschaffen und wie folgt verfahren: 
- der/die Briefwähler/in kennzeichnet persönlich die Stimmzettel der Wahlen 

für die er/sie wahlberechtigt ist, 
- legt die Stimmzettel in den amtlichen blauen Stimmzettelumschlag und 

verschließt diesen, 
- unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides 

statt zur Briefwahl unter Angabe des Ortes und Tages, 
- steckt den verschlossenen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag und den 

unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen roten Wahlbriefumschlag, 
- verschließt den roten Wahlbriefumschlag und übersendet den Wahlbrief 

entgeltfrei mit der Deutschen Post an die auf dem roten Wahlbriefumschlag 
angegebene Stelle so rechtzeitig, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 

 
  Für die gleichzeitig stattfindenden Kreistagswahlen, Landratswahlen, Bürger-

meisterwahlen und Gemeinderatswahlen, für die der/die Briefwähler/in wahl-
berechtigt ist, muss er/sie für alle Wahlen nur einen blauen Stimmzettelum-
schlag und nur einen roten Wahlbriefumschlag benutzen. 

 



Hat der/die Wähler/Wählerin den Stimmzettel durch eine Hilfsperson kenn-
zeichnen lassen, hat diese durch Unterschreiben der Versicherung an Eides 
statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel gemäß dem erklär-
ten Willen des/der Wählers/Wählerin gekennzeichnet hat; die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

 
An eine andere Person als die wahlberechtigte Person persönlich dürfen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird. Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, 
wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeindebehörde vor der Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen. 
 
Weitere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird, sind dem den 
Briefwahlunterlagen beigefügten „Merkblatt für die Briefwahl“ zu entnehmen. 

 
9.  Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur per-

sönlich ausüben. 
  Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder aufgrund einer 

körperlichen Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, den Stimmzettel zu kenn-
zeichnen, kann sich der Hilfe einer anderen Person (Hilfsperson) bedienen. 

  
10. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt 

oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches). 

 
 
 
Senden, den 25.07.2025 
Gemeinde Senden 
 
 
 
 
Geißler 
Stellvertretender Wahlleiter 



 
 
Siehe nachfolgende Seiten 
 
Im Übrigen wird auf die Entscheidung des Kreiswahlausschusses vom 
24.07.2025 verwiesen, wonach vier Kandidatinnen und Kandidaten der Partei 
„Die Linke“ nach Ablehnung durch den Wahlausschuss der Gemeinde Senden 
wieder zugelassen wurden. 
 
 



















 

1. Das Wählerverzeichnis zur Kommunalwahl für die  
Wahlbezirke der Gemeinde Senden wird in der Zeit  
vom 25.08.2025 bis 29.08.2025 
während der allgemeinen Öffnungszeiten  
im Rathaus, Münsterstraße 30, 48308 Senden (barrierefrei) 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte 
kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu ma-
chen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigen, für die im Melderegister ein Sperr-
vermerk gemäß den § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen 
ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Ein-
sichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der 
Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 29.08.2025 
13.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde im Rathaus Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift einge-
legt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum 24.08.2025 eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 
sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Ge-
fahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nun auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen wer-
den erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 



4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in seinem Wahlbezirk 
durch Stimmabgabe in einem seinem Wahllokal 
oder 
durch Briefwahl 

teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1.   ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
5.2.   ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis bis zum 29.08.2025 versäumt hat, 

b) wenn er aus einem von ihm vertretenen Grund nicht in das Wähler-
verzeichnis aufgenommen worden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht erst nach Ablauf der Einspruchsfrist entstanden 
ist oder sich herausstellt. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-
rechtigten bis zum 12.09.2025, 15.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde münd-
lich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 

Im Fall nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlrau-
mes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, 
kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist oder er ihn verloren hat, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl (13.09.2025), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wahlverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den 
unter 5.2. Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Ertei-
lung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtig-
ter mit Behinderung kann sich bei der Antragsstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. 

6. Wer einen Wahlschein beantragt, erhält zugleich mit dem gemeinsamen 
Wahlschein zu den Gemeinde- und Kreiswahlen (Bürgermeisterwahl, Rats-
wahl, Kreistagswahl und Landratswahl) 
- je einen amtlichen Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl (blau), die Rats-

wahl (orange), die Landratswahl (gelb) und die Kreistagswahl (grün), 
- den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen blauen Stimmzettelum-

schlag, 



- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden 
ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist 
nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangsnahme der Unterlagen 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu ver-
sichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und 
dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besonde-
re Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich 
befördert. 

 
 
Senden, den 28.07.2025 
Gemeinde Senden 

 
 
 

Täger 
Bürgermeister 

 

  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Gewässerunterhaltungsarbeiten im Wasserverbandsgebiet Amelsbüren-
Hiltrup 
 
Der Wasserverband Amelsbüren-Hiltrup in Münster kündigt hiermit die Durchfüh-
rung der diesjährigen Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern im Verbandsge-
biet an. 
  
Aufgabe der Gewässerunterhaltung ist es, einen ordnungsmäßigen Zustand des 
Gewässers und der Ufer für den Wasserabfluss zu erhalten und die günstigen 
Wirkungen des Gewässers 
für den Naturhaushalt und die Gewässerlandschaft zu bewahren und zu entwi-
ckeln. 
  
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten des Gewässers und seine Anlieger 
werden daran erinnert, dass sie die zur Gewässerunterhaltung erforderlichen 
Arbeiten und Maßnahmen 
am Gewässer und auf den Ufergrundstücken zu dulden haben. Die Anlieger ha-
ben das auf die Böschungsoberkante gebrachte Räumgut zu beseitigen. 
Sie sind verpflichtet, den entlang der Böschungsoberkante verlaufenden Unter-
haltungsstreifen am Gewässerrand auf 0,80 m Breite von jeglicher Bewirtschaf-
tung freizuhalten. 
 
Rechtsgrundlage: § 41 Wasserhaushaltsgesetz, § 97 Landeswassergesetz in 
Verbindung mit der Verbandssatzung 
  
 
 
gez. 
Georg Billermann 
Verbandsvorsteher 
 



 
Bekanntmachung über die Offenlegung einer Grenzniederschrift  
in der Gemeinde Senden, Gemarkung Senden, Flur 56, Flurstück 30 
 
 
Siehe nachfolgende Seite 
 



 


